Was tun bei Rückfällen?   (Einige Tipps für meine AA-Freunde)





Jeder Rückfall ist ein „Hilferuf“. Häufig wird der Ruf nötig, wenn die leisen Stimmen der Depression, der Anspannung, der Frustration und der Angst überhört wurden, (z.B. weil der gefährdete Mensch die AA-Gruppe länger nicht besucht hat). Sie wollen sagen, dass das Leben irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät oder die ehemals sinnstiftenden Bezüge verloren gehen. So weckt ein ungewohntes Glück (z.B. bei Erfolgen in der Abstinenz ) u.U. unbewusst Schuldgefühle u. angstvolle Gewissensbisse denen  gegenüber die noch leiden ...Dies wird entweder mehr als Belastung („alles zu viel“) oder als Mangel erlebt, obwohl ein Ungleichgewicht immer „Belastung + Mangel“ bedeutet. Wer kurz vor dem Rückfall steht, hat den Kontakt zu sich irgendwie verloren und spürt meist nur noch „den Stress“. Das Denken hat sich in diesem Bewusstseinszustand schon krankhaft verändert.... (evtl. wurden unbewusste Entscheidungen gefällt), aber das merkt derjenige nicht mehr. Womöglich glaubt er gerade jetzt mit der richtigen Dosis des Suchtmittels schon wieder alles unter Kontrolle zu bekommen. Er ist in einer „Trance“. Der rauschhafte Negativismus (Groll z.B.) nährt u. belebt sich selbst! Die Wut und Selbstverachtung muss aber der Verantwortung und Kapitulation vor der Realität weichen. Die Realität erfahren wir nicht in der Isolation und Nabelschau, sondern nur in Beziehung (Subjekt ? Objekt). Das Wiedererkennen eigener Alkoholprobleme im anderen hilft, die Probleme (und mich als Subjekt) getrennt vom subjektiven Erleben realistisch zu objektivieren. Durch diese Distanzierung vom eigenen egozentrischen Erleben gewinnt man neue Maßstäbe für die Beurteilung und Handhabung der eigenen Person und (eigenen?) Probleme der Süchtigen.


Von der Gründung der AA durch Bill und Bob wird erzählt, dass einer von beiden - unter Suchtdruck – statt zum Glas zum Telefonhörer griff und seinen Hilferuf statt über den Rückfall durchs Telefon zum Ausdruck brachte. Dies war gewissermaßen die Geburtsstunde der „AA“. (Man könnte sagen: die beiden haben ihre „Ressourcen“ mobilisiert).





Was man tun kann, wenn eine(r) am Telefon einen Hilferuf macht, kann man z.T. in entsprechender AA-Literatur nachlesen. Ich wurde gebeten, den Umgang mit Psychiatrie (Entgiftung) zu erklären.


Kurz gesagt geht es darum:





Das Weiterleben sicher machen (ggf. Polizei, Frauenhaus, Psychiatrie, etc. einschalten)


Mangel beseitigen (menschlich emotionale Stütze u. Orientierung geben, Informationen anbieten, evtl. künstl. Ernährung, usw.)


Entlastung anbieten; ggf. Einweisung auf eine offene od. geschützte (geschlossene) Station der Psychiatrie od. Entgiftungsstation veranlassen. Zuhören, Verständnis zeigen, evtl. kurzfristig Entscheidungen abnehmen. Mut, Kraft u. Hoffnung im Sinne der „Kapitulation“ als eigene authentische Erfahrung vermitteln: „Du bist nicht allein!“.


Destabilisierung negativer Überzeugungen�
�
So helfen wir dem Menschen aus der „Trance“ herauszufinden, die allen Suchtprozessen zugrunde liegt. Wir stören die Rituale u. Eigenbewegungen der „Trance“, des Suchtprozesses, indem wir ihnen einzelne Elemente des Teufelskreises wegnehmen (z.B. Isolation, Alkohol oder Selbstmitleid), Selbsterkenntnis stärken und ihnen nicht das geben, was sie wollen, sondern das anbieten, was sie evtl. eigentlich brauchen und ihnen zeigen wie man das bekommt.�
�






Möchte jemand nach einem Rückfall auf eine „Akut-geschlossene Entgiftungsstation“ eingewiesen werden, sollte er sich eine Überweisung durch einen Arzt besorgen und sich genau


zwischen 08.30 Uhr u. 09.00 Uhr selbst im „persönlichen“ Gespräch telefonisch um eine Aufnahme in der Station West 1C (Tel. 0228 / 551-2294) der Rheinischen Kliniken Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn bemühen. Die telefonische Anmeldezeit der Entgiftungssta�tion West 1B (Tel. 0228 / 551-2303) ist von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr. Reicht die Unterbringung auf einer „offenen“ Entgiftungsstation, kann man die Station West 1D von 08.30 bis 09.30 Uhr erreichen. Steht eine Drogenentgiftung im Vordergrund, wählt man die Tel. Nr. 0228 / 551-2517. Zur Aufnahme sollte man seine Versichertenkarte der Krankenkasse mitbringen.


In den Telefonaten wird man informiert, an welcher Stelle der Warteliste man steht. Zur Motivationsprüfung gehört, dass man sich täglich morgens dort meldet und nachfragt, wann eine Aufnahme möglich ist. Keinesfalls sollte man sich bei den Anrufen von einem Freund od. Angehörigen vertreten lassen! 





Was kann man bis zur Aufnahme tun?





Wir versuchen mit dem Rückfälligen aus seinem „Teufelskreis“ herauszuspringen, aber ist ein schweres Entzugsdelirium zu erwarten, sollte er weiter Alkohol trinken, denn „kalte“ Entzüge können tödlich enden. Selbstversuche mit Distraneurin sind gefährlich, besonders in Verbindung mit gleichzeitiger Alkoholeinnahme, denn sie erhöhen und komplizieren evtl. die körperliche Abhängigkeit mit erheblichen Spätfolgen (z.B. nicht endende Zuckungen der Gesichtsmuskulatur). In jedem Fall sollte man in ständigem Austausch mit erfahrenen AA-Freunden sein und ihre Hilfe annehmen. Vielleicht brauchen sie ja später mal die gleiche Hilfe, von dem der momentan den Rückfall hat.


In Ausnahmefällen nimmt die Psychiatrie direkt Patienten ohne Voranmeldung auf. Das sollten die Helfer wissen! Sie sollten bei der Aufnahmesituation klar benannt werden.


Diese Ausnahmen können unter Umständen sein:





1. Ein akutes Entzugsdelirium oder extreme Hilflosigkeit (rennt blindlings ins nächste Auto)





2. Andere Formen der akuten Selbstgefährdung, 


a) schwere körperliche Begleiterscheinungen (internistische Probleme) oder 


b) soziale Indikationen wie Z.B. erhebl. Bedrohung des Arbeitsplatzes, Gefahr für Leib und Leben in einer zerrütteten Familie oder


c) schwere körperliche oder seelische Grunderkrankungen, die das Leben akut bedrohen (z.B. Diabetes) oder das Leben eines ungeborenen Kindes (Schwangerschaft)


d) Selbstmordgefährdung (Suizidalität)





3. Akute Fremdgefährdung anderer Personen (richtet im Rausch die geladene Pistole auf andere und droht: „Ich bringe Dich um!“)


Die theoretische Möglichkeit der Fremdgefährdung (Autofahren) reicht oft nicht aus. Häufige Maßnahme: Ausnüchterungszelle der Polizei.�
�
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Notarzt anrufen


Tel.: 112 od. 7170


oder ärztlicher Notdienst: 


Tel.: 19292


Inanspruchnahme sozialer Dienste wie Suchtberater, usw.























Feuerwehr anrufen, Tel.: 112





Polizei alarmieren, Tel.: 110


und um eine Einweisung durch einen Facharzt in die Psychiatrie (Entgiftung) bitten.


�
�



Wir selbst haben keine Chance den rückfälligen nassen Alkoholiker gegen seinen Willen „trocken zu legen“. Wenn irgend möglich, sollte man den Hilfesuchenden in diesen Fällen davon „überzeugen“, dass ihn eine „freiwillige Unterbringung“ in der Psychiatrie entlasten würde. Diese kann auch im Vorfeld eines Rückfalls eine geeignete Maßnahme sein. Bei der Aufnahme sollte der Suchtdruck zur Sprache kommen, auch wegen der speziellen Auswahl (Indikation) der Medikamente und pflegerischen Maßnahmen. Bei Einweisung durch den Arzt sind ggf. Krankentransporte (DRK, usw.) möglich (Tel.: 652211).


 


Aber was nicht geht, geht eben nicht....


Gott gebe uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können....





Niemand kann einen Rückfälligen ohne dessen Einverständnis in die Abstinenz „retten“! Das gilt auch für rückfällige co-abhängige Helfer.


Auch die Helfer sollten für sich sorgen! Auch das Helfersyndrom ist ggf. ein Suchtprozess, der unterbrochen und „gestört“ werden muss, damit der Blick wieder frei wird für die Realität und ggf. die anstehende „Kapitulation“. Die Telefonseelsorge hat die Tel.-Nr. 08001110111 od. 08001110222, das Krisentelefon die Tel.-Nr.  08001110444. Sind Kinder unter den Helfern (was möglichst vermieden werden sollte), können sie die Tel.-Nr. 08001110333 anrufen. In jedem Fall sollten die Helfer der Helfer nicht selbst in das akute Problem verstrickt sein. Ein Tipp: In der „Psychiatrieaufnahme“ ist Handy/Mobilfunk-Verbot, man ist dort über Handy also nicht erreichbar, aber es gibt Telefonzellen an der Information im Eingangsbereich. 





Suizidalität


Die u. U. tödliche Krankheit Alkoholismus ist manchmal nur ein sekundäres Symptom der darunter liegenden eigentlichen Grunderkrankung. Diese Grunderkrankung kann meist nur im nüchternen Zustand des Patienten erkannt und geheilt werden. Daher kommt jeder Rückfällige zunächst auf die Entgiftungsstation zur Ausnüchterung, und dann sieht man oft erst was eigentlich die den (durch Alkoholkonsum gesteigerten) Problemen zugrunde liegende Erkrankung (Seelische Störung) ist. Unter Umständen sollte der Alkoholkonsum nur den Leidensdruck der psych. Störung verringern („Selbsttherapie“) und vor anderen vermeintlichen „Auswegen“ schützen (Suizid). Wenn Alkohol nicht mehr „hilft“, sehen manche nur noch den „Ausweg“ im Tod..., zumal sie sich in der Sucht sowieso schon wie tot vorkommen – oft ohne diese eigentliche Tragik wirklich zu fühlen. So entsteht ein je nach Grunderkrankung spezifisches Zustandsbild von Suizidalität, das der Psychiater erkennen können sollte, egal was der Patient ihm erzählt. Um sofort aufgenommen zu werden behaupten einige einfach sie seien suizidal und müssten daher sofort aufgenommen werden. Sie verkennen, dass dies noch kein für den Psychiater schlüssiges Krankheitsbild ergibt und werden ggf. vom Arzt wieder nach Hause geschickt. Einigen aber gelingt der Trick. So finden sie schneller zur Abstinenz zurück. Wenn man den Eindruck hat, der Hilfesuchende ist wirklich suizidal (z.B. weil er das Thema konsequent im Gespräch umgeht) ist ihm professionelle Hilfe unbedingt anzuraten (freiwillige Unterbringung). Läßt sich der Hilfesuchende nicht überzeugen, kann eine Unterbringung in der geschlossenen Station (Fachjargon: geschützte Station) gegen den Willen des Hilfesuchenden beantragt werden. Recht einfach ist dies, wenn die Suizidabsicht offensichtlich ist (steht auf dem Dach des Hochhauses). Dann ruft man einfach die Polizei (Tel.: 110). Schwieriger ist es, wenn die Suizidalität erst durch einen Facharzt diagnostiziert werden muß. Dann veranlasst das Ordnungsamt ggf. ein psychiatrisches Gutachten, dass im Falle der Befürwortung einer Zwangsweisen Unterbringung von einem Richter (Thema: Freiheitsberaubung) überprüft wird. Werktags von 07.45 Uhr bis 16.00 Uhr veranlasst dies Frau Becker im Ordnungsamt (Tel.: 773362), danach die Feuerwehr (Tel.: 7170), die auch für die Einhaltung der rechtsstaatlichen Mittel durch spezielle Beamte (B.v.D.) sorgt. (Freitags oder an Karneval sollte man schon ab 12.00 Uhr direkt die Feuerwehr anrufen). Der „Beamte vom Dienst“ informiert dann den Amtsrichter (Tel.: 0228 / 702427) über den Unterbringungsantrag. Dies Prozedere braucht die Helfer aber schon nicht mehr weiter zu interessieren. Ihr Dienst geht dann weiter (12. Schritt), wenn sie den Kranken auf der Station besuchen. 


Ich hoffe die Tipps helfen Euch weiter! Gute „24 Stunden“ Euch allen!
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